
Betrifft der Sachverhalt den Geltungsbereich des BGStG? (§ 2) 

Besteht die Diskriminierung in einer 
baulichen Barriere od. Barriere 

betreffend Verkehrseinrichtung bzw. 
Schienenfahrzeug? (§ 19 Abs 2 & 3) 

Wurde die Baubewilligung vor dem 
1.1.2006 erteilt? 

Handelt es sich um keine rechtswidrig 
errichtete Barriere?  

Liegt der finanzielle Aufwand zur 
Beseitigung der Barriere unter € 5.000,-? 

(§ 19 Abs 6 Zif 2) 

Übergangsbestimmungen Barrierefreiheit  
gem. BGStG, gültig bis 31.12.2015 

Diskriminierungsverbot gem.  
§ 4 BGStG ist anzuwenden.  

Handelt es sich um eine mittelbare 
Diskriminierung? (§ 5 Abs 2) 

Diskriminierungsverbot gem.  
§ 4 BGStG ist nicht anzuwenden.  

Legende:  
            = „trifft zu“ 
            = „trifft nicht zu“ 

Ggf. 
weitere 
Prüfung 
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